

Stand: 2025


Zurück an das					Absender:
							     
     
							     
Amtsgericht Oberndorf							
- Nachlassgericht - 							
Mauserstraße 28								
78727 Oberndorf								
							Telefonnummer:      



Oder per Mail an: nachlass@agoberndorf.justiz.bwl.de


Aktenzeichen:


Datenblatt zur Vorbereitung eines Erbscheinsantrags


	
Erblasser


	Vorname(n)
(Rufname unterstreichen)

	
[bookmark: Text2]     


	Nachname


	
     

	Geburtsname


	
     

	Geburtsdatum


	
     

	Sterbedatum


	
     


	Letzte Meldeanschrift und falls abweichend letzter gewöhnlicher Aufenthalt


	
     

	Staatsangehörigkeit


	
     





Familienstand:

|_|	Ledig 
|_|	Verheiratet 
|_|	Verwitwet
|_|	Geschieden
|_|	Eingetragene Lebenspartnerschaft


Angaben zur Ehe/Lebenspartnerschaft:

Datum der Eheschließung:      		

Ort der Eheschließung:      

Datum der Scheidung:      			


	
Ehegatte/Lebenspartner


	Vorname(n)
(Rufname unterstreichen)

	
     

	Nachname


	
     

	Geburtsname


	
     

	Geburtsdatum


	
     

	Anschrift


	
     

	Güterstand (Zugewinngemeinschaft, Gütergemeinschaft, Gütertrennung)

	
     

	Telefonnummer
ggf. Sterbedatum

	
     



Hatte der Erblasser mehrere Ehen/Lebenspartnerschaften, ist jeder Ehegatte/Lebenspartner einzeln anzugeben.
Für weitere Ehen/Lebenspartner bitte diese Seite nochmal ausdrucken!

Der Erblasser hat Abkömmlinge hinterlassen:

|_|	Ja				|_|	Nein


	
Abkömmling 1



	Vorname(n)
(Rufname unterstreichen)

	
     

	Nachname


	
     

	Geburtsname


	
     

	Geburtsdatum


	
     

	Anschrift


	
     

	Telefonnummer
ggf. Sterbedatum

	
     



	
Abkömmling 2



	Vorname(n)
(Rufname unterstreichen)

	
     

	Nachname


	
     

	Geburtsname


	
     

	Geburtsdatum


	
     

	Anschrift


	
     

	Telefonnummer
ggf. Sterbedatum

	
     


Für weitere Abkömmlinge bitte diese Seite nochmal ausdrucken!
Nur ausfüllen für den Fall, dass ein Abkömmling bereits verstorben ist.

Abkömmling Nr.       ist bereits verstorben und hat

|_| Keine Abkömmlinge hinterlassen	|_| Folgende Abkömmlinge hinterlassen

	
Abkömmling 1



	Vorname(n)
(Rufname unterstreichen)

	
     

	Nachname


	
     

	Geburtsname


	
     

	Geburtsdatum


	
     

	Anschrift


	
     

	Telefonnummer
ggf. Sterbedatum

	
     



	
Abkömmling 2



	Vorname(n)
(Rufname unterstreichen)

	
     

	Nachname


	
     

	Geburtsname


	
     

	Geburtsdatum


	
     

	Anschrift


	
     

	Telefonnummer
ggf. Sterbedatum

	
     


Für weitere Abkömmlinge bitte diese Seite nochmal ausdrucken!
Nur ausfüllen für den Fall, dass der Verstorbene keine Abkömmlinge hinterlassen hat.




	
Vater



	Vorname(n)
(Rufname unterstreichen)

	     

	Nachname


	     

	Geburtsname


	     

	Geburtsdatum


	     

	Anschrift


	     

	Telefonnummer
ggf. Sterbedatum

	     



	
Mutter



	Vorname(n)
(Rufname unterstreichen)

	     

	Nachname


	     

	Geburtsname


	     

	Geburtsdatum


	     

	Anschrift


	     

	Telefonnummer
ggf. Sterbedatum

	     



Nur ausfüllen für den Fall, dass ein Elternteil bereits verstorben ist.

Der Erblasser hatte Geschwister/Halbgeschwister:

|_|	Ja				|_|	Nein

	
Geschwister bzw. Halbgeschwister



	Vorname(n)
(Rufname unterstreichen)

	
     

	Nachname


	
     

	Geburtsname


	
     

	Geburtsdatum


	
     

	Anschrift


	
     

	Telefonnummer
ggf. Sterbedatum

	
     



	
Geschwister bzw. Halbgeschwister



	Vorname(n)
(Rufname unterstreichen)

	
     

	Nachname


	
     

	Geburtsname


	
     

	Geburtsdatum


	
     

	Anschrift


	
     

	Telefonnummer
ggf. Sterbedatum

	
     


Für weitere Geschwister bitte diese Seite nochmal ausdrucken!
Nur ausfüllen für den Fall, dass die Geschwister bereits verstorben sind.





	
Neffe/ Nichte



	Vorname(n)
(Rufname unterstreichen)

	
     

	Nachname


	
     

	Geburtsname


	
     

	Geburtsdatum


	
     

	Anschrift


	
     

	Telefonnummer
ggf. Sterbedatum

	
     



	
Neffe/ Nichte



	Vorname(n)
(Rufname unterstreichen)

	
     

	Nachname


	
     

	Geburtsname


	
     

	Geburtsdatum


	
     

	Anschrift


	
     

	Telefonnummer
ggf. Sterbedatum

	
     


Für weitere Neffen oder Nichten bitte diese Seite nochmal ausdrucken!
Der Erblasser hat eine Verfügung von Todes wegen hinterlassen

|_| Ja				|_| Nein


Folgende Verfügungen von Todes wegen sind vorhanden:

|_| handgeschriebenes Testament
|_| handgeschriebenes gemeinschaftliches Testament
|_| Einseitiges notarielles Testament
|_| Gemeinschaftliches notarielles Testament bzw. Erbvertrag



Hinweise:
Ein privatschriftliches Testament muss unverzüglich im Original an das Nachlassgericht abgeliefert werden (§ 2259 Abs. 1 BGB).

Das Verwandtschaftsverhältnis der Erben muss zwingend durch die entsprechenden Urkunden (Sterbe-, Heirats- und Geburtsurkunde bzw. Familienbuch) nachgewiesen werden (§ 352 Abs. 3 FamFG). Bitte fügen Sie diesem Datenblatt die notwendigen Kopien bei und bringen die Originale dann zum Termin mit.

Bitte reichen Sie ohne ausdrückliche Anordnung oder gesetzliche Verpflichtung Anlagen nur in Kopie und nicht im Original ein. Papierdokumente werden bei elektronischer Aktenführung grundsätzlich sechs Monate nach der Digitalisierung vernichtet. Wenn ein Schriftstück auf Anordnung des Gerichts oder aufgrund Ablieferungspflicht im Original eingereicht wird, wird gebeten, das Original eindeutig zu kennzeichnen und, sofern gewünscht, dessen Rückgabe ausdrücklich zu verlangen.

Für die Angaben, die nicht durch Urkunden nachgewiesen werden können, hat der Antragsteller vor Gericht oder vor einem Notar an Eides statt zu versichern, dass ihm nichts bekannt ist, was der Richtigkeit seiner Angaben entgegensteht.

Das Ausfüllen und Übersenden dieses Formulars ist noch kein Antrag auf Ausstellung eines Erbscheins. 

Das Nachlassgericht wird sich wegen eines Termins mit Ihnen in Verbindung setzen. Aufgrund eines erhöhten Arbeitsaufkommens kann dies unter Umständen mehrere Wochen dauern.

Die oben genannten Hinweise habe ich zur Kenntnis genommen.


     

Ort, Datum						Unterschrift


Datenschutzrechtliche Hinweise

Informationen zum Schutz personenbezogener Daten bei deren Verarbeitung durch die Justiz nach Artikel 13 und Artikel 14 der europäischen Datenschutz-Grundverordnung finden sich auf der Internetseite des Gerichts unter dem Menüpunkt „Service“/“Informationen zum Datenschutz in der Justiz“.
Nachlassverzeichnis

	
	I. Nachlassvermögen
	Wert am Todestag in Euro

	
	§1 Bewegliches Vermögen
	

	1.
	In- und ausländische Zahlungsmittel (Bargeld)


	
     

	2.
	Edelmetalle, Schmuck, Münzsammlungen o.ä.


	
     

	3. 
	Kunstgegenstände, Teppiche, Antiquitäten, Bilder o.ä.


	
     

	4. 
	Kraftfahrzeuge, Fahrzeuge


	
     

	5.
	Hausrat, Kleidung, Wohnungseinrichtung, sonstige Gegenstände des persönlichen Gebrauchs, die den normalen Wert übersteigen.
	
     

	

	§2 Unbewegliches Vermögen
	
     

	1.
	Nicht bebaute Grundstücke
Lage:

Eingetragen im Grundbuch von:

Anteil des Verstorbenen hieran:      
	
     

	2.
	Bebaute Grundstücke
Lage:

Eingetragen im Grundbuch von:

Anteil des Verstorbenen hieran:      
	
     

	3.
	Eigentumswohnung, Teileigentum
Lage:

Eingetragen im Grundbuch von:

Anteil des Verstorbenen hieran:      
	
     



Ein Wertgutachten ist bei Grundbesitz nicht erforderlich. Bitte geben Sie hier einen Schätzwert an!


	
	
§3 Geldvermögen

	
     

	1.
	Bankguthaben


	
     

	2.
	Darlehensforderungen


	
     

	3.
	Wertpapiere

	
     

	
	
§4 Betriebsvermögen

	


	0. 
	Inhaberschaft oder Beteiligung an folgenden Firmen / Gesellschaften:      
Registernummer:      
	
     

	




	§5 Sonstiges Vermögen
	
     

	
	1. Nachlassschulden
	
     

	1.
	Darlehensschulden
	
     

	2.
	Sonstige Verbindlichkeiten (z. B. Mietrückstände, Steuerrückstände, noch nicht bezahlte Rechnungen...)
Kosten, die erst nach dem Tod entstanden sind, wie Bestattungskosten können hier nicht berücksichtigt werden.
	
     




I.  Summe Nachlassvermögen:		     

II. Summe Nachlassschulden:		     

=  Reinnachlass:				     



     		,     	
Ort, Datum					Unterschrift

Allgemeine Hinweise zum Nachlassverzeichnis
Der Vordruck „Nachlassverzeichnis“ auf den vorhergehenden Seiten dient der Wertermittlung zur Berechnung der Gebühren nach dem Gericht- und Notarkostengesetz (GNotKG).

Für die Gebühren für Erbschein und eidesstattliche Versicherung sind insbesondere folgende Werte maßgebend:

Wert des reinen Nachlasses, d. h. die Schulden des Erblassers werden vom Vermögen abgezogen.

Die hiermit erbetenen Angaben sind freiwillig. Eine Mitwirkung an einer sachgerechten Wertfestsetzung dürfte jedoch in Ihrem eigenen Interesse liegen, weil das Gericht sonst den Nachlasswert anderweitig ermitteln müsste. Hierbei können unter Umständen zu hohe Werte errechnet werden, da z.B. Verbindlichkeiten, die den Wert des Nachlasses und damit auch die Höhe der Gebühren mindern, dem Gericht in der Regel nicht bekannt sind.

Wenn Sie keine oder unvollständige Angaben machen, kann eine Wertfestsetzung durch gerichtlichen Beschluss – unter Umständen nach vorheriger Beweisaufnahme – erfolgen. Dabei kommt insbesondere die Begutachtung durch einen Sachverständigen in Betracht. Die Kosten der Beweisaufnahme können einem Beteiligten ganz oder teilweise auferlegt werden, wenn er durch unrichtige Angaben die Wertschätzung veranlasst hat.

Die Angaben im Nachlassverzeichnis kann das Nachlassgericht an andere Behörden weitergeben, wenn diese sie zur Erfüllung gesetzlicher Aufgaben benötigen z.B. Sozialhilfebehörden, Finanzamt-Erbschaftsteuerstelle).


II. Hinweise zum Ausfüllen des Formulars betreffend Nachlasswert

0. Es ist nur der Wert des Vermögens des Erblassers anzugeben. Soweit dem Erblasser Vermögen nur anteilig gehört, ist nur der entsprechende Anteil anzugeben.
0. Hinweis bei bestehender Gütergemeinschaft:
Wenn Sie mit Ihrem verstorbenen Ehegatten durch notariellen Ehevertrag Gütergemeinschaft vereinbart hatten, gehört zum Nachlass die Hälfte des gemeinsamen Vermögens ohne Rücksicht darauf, auf wen die einzelnen Werte eingetragen oder angelegt sind. In gleicher Weise sind etwaige Verbindlichkeiten nur zur Hälfte einzustellen. 

0. Bitte beachten Sie, dass alle Angaben nach dem Stand am Todestag gemacht werden müssen.




2

